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JA

  
Antragstellung

mit 
Baugenehmigung



  

Entscheidungsmatrix zum Zeitpunkt der Vorlage von Bau-/BImSch-Genehmigungen bei der Investitionsförderung landwirtschaftlicher Unternehmen (ILU) und 
Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (IVV) sowie bei Investitionen in der Teilmaßnahme A der Förderung der 
Zusammenarbeit in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (LFE) 2015-2020

Bewilligung erst mit rechtskräftiger Baugenehmigung

NEIN

Gültige Baugenehmigung liegt vor

Antragstellung

mit
 positiver Bauvoranfrage bzw. Nachweis der 

Vollständigkeit des eingereichten Bauantrags (mindestens 
einen Monat vor Antragsstichtag)

Antragstellung

 mit 
Bestätigung der Behörde oder eines Architekten/ 

Bauingenieurs über verfahrensfreies Vorhaben nach 
§ 60 bzw. genehmigungsfreies Vorhaben nach § 61 

ThürBO
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BImSchG deckt neu 

beantragte Investition ab

   
Genehmigungsverfahren nach 
§ 10 BImSchG

Vereinfachte Verfahren nach  
§ 19 BImSchG

     
§16 (1) § 16 (2) immer UVP UVP möglich

mit
Öffentlichkeits-

beteiligung

ohne
Öffentlichkeits-

beteiligung

immer
Öffentlichkeitsbeteiligung

dann
Öffentlichkeitsbeteiligung

Bewilligung erst mit 
a) Bestätigung der Behörde, dass 

keine BImSch-Genehmigung 
erforderlich ist

b) subventionserheblicher Aussage 
des Antragstellers, dass bis zum  
Ablauf der Monatsfrist keine 
behördliche Äußerung  erfolgte

* sofern durchgeführt bitte Protokoll des Scoping-Termins beifügen

HINWEIS: 
Baurechtliche Vorgaben beachten!

Bewilligung erst mit 
rechtskräftiger BImSch-
Genehmigung

Änderung gemäß § 15 BImSchG*
Wesentliche Änderung
gemäß § 16 BImSchG*

ohne
Öffentlichkeitsbeteiligung

Antragstellung
mit Bestätigung der Vollständigkeit 

der eingereichten Anzeige

Antragstellung nur mit 
rechtskräftiger 

BImSch-Genehmigung

Antragstellung
Bestätigung des 

Verfahrensbeginns nach 
Vollständigkeit der 

eingereichten 
Unterlagen (mindestens 

1 Monat vor 
Antragsstichtag)

NEIN

die zur Förderung beantragte Investition (auch Neubau) im Rahmen der für die Anlage geltenden 
Genehmigung nach BImSchG bedarf einer

Neubau einer Anlage im Sinne von § 4 BImSchG
Untergliederung nach 4. VO zur Durchführung des BImSchG

Antragstellung
nur mit

 rechtskräftiger BImSch-Genehmigung

Entscheidungsmatrix zum Zeitpunkt der Vorlage von Bau-/BImSch-Genehmigungen bei der Investitionsförderung landwirtschaftlicher Unternehmen (ILU) und Unternehmen der Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (IVV) sowie bei Investitionen in der Teilmaßnahme A der Förderung der Zusammenarbeit in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (LFE) 2015-2020

Antragstellung
mit BImSch-Genehmigung

Gültige BImSch-Genehmigung liegt für die Anlage vor
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